
 

Zweckverband Aachener Verkehrsverbund 

-  Der Verbandsvorsteher -  

 
   Vorlagennummer 

V O R L A G E  
37/2016 

 

 

Beratungsfolge  Datum      öffentlich 

Verbandsversammlung TOP 8 21.12.2016    nicht öffentlich 

 

 

Gegenstand: 

 

Haushaltssatzung 2017 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Verbandsversammlung beschließt die vorgelegte Haushaltssatzung des Zweckverband Aachener 

Verkehrsverbund für das Haushaltsjahr 2017 inklusive der Anlagen. 

   Fortsetzung umseitig 

 

Beratungsergebnis 

     einstimmig 

      mit Mehrheit 

 _______ Ja 

 _______ Nein 

 _______ Enthaltung 

     lt. Beschlussvorschlag 

     abweichend 

  



 

-  2  - 

 

 

Erläuterungen: 

 

Gemäß der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) ist der vom Verbands-

vorsteher festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung des Zweckverband Aachener Verkehrsverbund 

für das Haushaltsjahr 2017 der Verbandsversammlung zuzuleiten. 

 

Der dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung einschließlich Anlagen 

ist von der Verbandsversammlung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. 

 

Die Einzelheiten zu den Haushaltsansätzen können dem beigefügten Haushaltsplan 2017 sowie den 

zugehörigen Erläuterungen entnommen werden.  

 

 

 

 

 gez. 

 (Marcel Philipp) 

Der Verbandsvorsteher 

 



Entwurf der 
Haushaltssatzung 

des 
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund 

für das 
Haushaltsjahr 2017 

Aufgrund der§§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG; SGV.NRW. 
202) i.V.m. §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO; SGV. NRW. 2023) 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverband Aachener Verkehrsverbund mit Beschluss vom 
21 .12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Aachener 
Verkehrsverbundes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti
gungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf 

festgesetzt. 

§2 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

§3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§4 

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nicht vorgesehen. 

76.521.000 € 
76.521.000 € 

72.321.000 € 
72.511.000 € 

4.600.000 € 

4.600.000 € 
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Anlage zur Vorlage zu TOP 8
ZV-Versammlung am 21.12.2016
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